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§ 45 T-WO Ausnahmen
 T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2020

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf Antrag weitere Ausnahmen vom Verbot nach § 44 Abs. 1 bewilligen, wenn

an einer solchen Teilung ein ö entliches Interesse besteht, das die für die Erhaltung des Waldes und seiner Wirkungen

sowie für die zweckmäßige Waldbewirtschaftung zu erwartenden Nachteile aus dieser Teilung erheblich überwiegt. Als

ö entliche Interessen kommen insbesondere solche des Siedlungswesens, der Agrarstrukturverbesserung, der

Landesverteidigung, des öffentlichen Fernmeldewesens, des Bergbaues, des Wasserbaues und der Energiewirtschaft in

Betracht.

(2) Dem Antrag ist ein Plan mit der Darstellung der beabsichtigten Teilung anzuschließen, dessen Maßstab nicht kleiner

als jener der digitalen Katastermappe sein darf.

(3) Im Verfahren über den Antrag ist die für die Wahrung des in Betracht kommenden ö entlichen Interesses

zuständige Behörde zu hören.

In Kraft seit 20.07.2005 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-wo/paragraf/44
file:///

	§ 45 T-WO Ausnahmen
	T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler


